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1

Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen 

sowie bei der physikalischen und chemischen 

Behandlung von Bodenschätzen entstehen

010102 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Mineralien Keine Annahme 03

010309
Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von 

Rotschlamm, der unter 010307* fällt
Keine Annahme 05

010399 Abfälle a.n.g. Keine Annahme 05

010408
Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 

010407* fallen
Keine Annahme 04

010409 Abfälle von Sand und Ton Keine Annahme 04

010410
staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 010407* 

fallen
Gesteinsstaub, Polierstäube 06 03

010411
Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 010407* fallen
Keine Annahme 03

010412

Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung 

von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 010407* und 

010411 fallen

Keine Annahme 05

010413
Abfälle aus Steinmetz- und –sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 010407* fallen
Steinschleifschlamm 06 03

010504 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen Keine Annahme 04

2

Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, 

Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der 

Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
Spelze, Spelzen- und Getreidestaub, 

Futtermittelabfälle
06 Keine Annahme

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 06 Keine Annahme

020304 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe überlagerte Nahrungsmittel usw. 06 Keine Annahme

020401 Rübenerde Keine Annahme 02

020601 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeigente Stoffe Teigabfälle 06 Keine Annahme

020704 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeigente Stoffe überlagerte Genussmittel usw. 06 Keine Annahme

1)
 Eine Anlieferung des Abfalls auf der VD Rehestädt kann nur bei Vorlage der Deklarationsanalyse unter Einhaltung der in der Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechtes festgesetzten 

Grenzwerte erfolgen. Die Mindestmenge beträgt 400 kg pro Anlieferung und Abfallschlüssel.
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3
Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von 

Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe

030101 Rinden- und Korkabfälle Rinden 06 Keine Annahme

030105
Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 030104* fallen

Sägemehl und Sägespäne, Holzschleifstäube und 

–schlämme, Schwarten, Spreißel, Holzwolle
06 Keine Annahme

030399 andere Abfälle a.n.g. Alkylzelluloseabfälle 06 Keine Annahme

4 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie

040107
chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen 

Abwasserbehandlung
Keine Annahme 05

040209
Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, 

Plastomer)
Latexschaumabfälle 06 Keine Annahme

040210 organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse) Wachse 06 Keine Annahme

6 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen

060316 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 060315* fallen Magnesiumoxidschlämme 06 03

061304* Abfälle aus der Asbestverarbeitung Keine Annahme 05

7 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen

070108* andere Reaktions- und Destillationsrückstände Keine Annahme 05

070299 Abfälle a.n.g.
Formlehmabfälle, Schlamm aus 

Kunstseideherstellung, Plyvinyacetatabfälle
06 03

070599 Abfälle a.n.g. Keine Annahme 03

070699 Abfälle a.n.g. Keine Annahme 03

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern

Zellulosefaserabfälle, Pflanzenfaserabfälle, 

Wollabfälle, Polyamidfaserabfälle, 

Polyersterfaserabfälle, Polyacrylfaserabfälle

06 Keine Annahme

Mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und 

Pappeabfällen
030307 Rückstände aus Papierherstellung (Spuckstoffe) 06 Keine Annahme
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8

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und 

Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, 

Lacken, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und 

Druckfarben

080202 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten Keine Annahme 03

080318 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080317* fallen Kunststoffbehältnisse 06 Keine Annahme

9 Abfälle aus der fotografischen Industrie

090107
Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen 

enthalten
Film- und Celluloseabfälle, Fotopapier 06 Keine Annahme

10 Abfälle aus thermischen Prozessen

100101
Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von 

Kesselstaub, der unter 100104* fällt
Braunkohlenasche, Holzasche 06 03

100102 Filterstäube aus Kohlefeuerung Keine Annahme 03

100103 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz Keine Annahme 03

100104* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung Keine Annahme 03

100105
Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in 

fester Form
REA-Gips 06 03

100115
Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der 

Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100114* fallen
06 03

100117
Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 100116* fallen
Keine Annahme 03

100123
wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 100122* fallen
Keine Annahme 03

100202 unverarbeitete Schlacke Keine Annahme 03

100208
Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

100207 fallen
Keine Annahme 03

100215 andere Schlämme und Filterkuchen Keine Annahme 05

100318
Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 100317* fallen
Keine Annahme 03

100604 andere Teilchen und Staub Keine Annahme 03
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100704 andere Teilchen und Staub Keine Annahme 03

100804 andere Teilchen und Staub Keine Annahme 03

100903 Ofenschlacke Kupolofenschlacke 06 03

100906
Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 100905* fallen
Formsande 06 03

100908
Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 100907* fallen
Gießereialtsand 06 03

101006
Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 101005* fallen
Keine Annahme 03

101008
Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 101007* fallen
Keine Annahme 03

101099 Abfälle a.n.g. Keine Annahme 03

101103 Glasfaserabfall Keine Annahme 03

101110
Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 

101109* fällt
Keine Annahme 02

101112 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 101111* fällt Glasabfälle, Altglas 06 02

101114
Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 

101113* fallen
Glasschleifschlamm 06 03

101201 Rohmischungen vor dem Brennen Keine Annahme 03

101203 Teilchen und Staub Keine Annahme 03

101299 Abfälle a.n.g. Schlämme aus Kalksandsteinfabrikation 06 05

101304 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk Kalkschlamm 06 05

101306 Teilchen und Staub (außer 101312* und 101313) Gipsabfälle 06 03

101310
Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 101309* fallen
Keine Annahme 05

101311
Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 101309* und 101310 fallen
Schlämme aus Beton- und Fertigmöbelherstellung 06 03

101399 Abfälle a.n.g. Gipsschlamm 06 05
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11

Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und 

Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; 

Nichteisen-Hydrometallurgie

110110
Schlämme und Filterkuchen, mit Ausnahme derjenigen, die unter 110109* 

fallen
Keine Annahme 05

12

Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung 

sowie der physikalischen und mechanischen 

Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen

120102 Eisenstaub und –teile Keine Annahme 03

120103 NE-Metallfeil- und –drehspäne Keine Annahme 03

120105 Kunststoffspäne und –drehspäne 06 Keine Annahme

120117 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 120116* fallen Strahlmittelrückstände 06 03

120121
Gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 

120120* fallen
Glasschleifschlamm 06 05

15
Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, 

Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g.)

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe
wachsgetränktes Papier, Papierklischees, Makulatur 

Verpackungsmittel und Kartonagen
06 Keine Annahme

150102 Verpackungen aus Kunststoff 06 Keine Annahme

150103 Verpackungen aus Holz Holzembagen 06 Keine Annahme

150104 Verpackungen aus Metall Keine Annahme 03

150105 Verbundverpackungen 06 Keine Annahme

150106 gemischte Verpackungen 06 Keine Annahme

150107 Verpackungen aus Glas 06 Keine Annahme

150109 Verpackungen aus Textilien 06 Keine Annahme

150203
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 150202* fallen

Filtertücher und –säcke, Polierwolle und –filze, 

Aktivkohleabfälle
06 Keine Annahme
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16
Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt 

sind

161102

Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 

metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 161101* 

fallen

Siliziumdioxid, Tiegelbruch, Dolomit 06 03

161104
Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 161103* fallen
Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen 06 03

161106
Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen 

Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 161105* fallen
Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen 06 03

17
Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von 

verunreinigten Standorten)

170101 Beton Bauschutt (nicht Baustellenabfall) 06 02

170102 Ziegel Keine Annahme 02

170103 Fliesen, Ziegel und Keramik Keramikabfälle 06 02

170106*

Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und 

Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten (bei asbesthaltigen Abfällen 

Ablagerung im Monobereich)

Keine Annahme 03

170107
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und 

Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106* fallen
06 02

170201 Holz Bau- und Abbruchholz, Spurlatten und Einstriche 06 Keine Annahme

170202 Glas Keine Annahme 04

170203 Kunststoff 06 Keine Annahme

170204*
Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind (beschränkt auf Glas)
Keine Annahme 03

170302
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301* fallen 

(beschränkt auf Straßenaufbruch)
Keine Annahme 02

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte Teerpappe und bitumengetränktes Papier Nur Kleinanlieferer Keine Annahme

170401 Kupfer, Bronze, Messing Keine Annahme 03

170406 Zinn Keine Annahme 03

170407 gemischte Metalle Keine Annahme 03

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 170410* fallen Keine Annahme 03
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170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten Keine Annahme 03

170504 Bodenaushub Z-Wert = 0 Bodenaushub 06 01

170504 Bodenaushub Z-Wert > Z 0 bis <= Z 2 Bodenaushub 06 02

170504 Bodenaushub Z-Wert > Z 2 bis <= Z 4 Bodenaushub 06 02

170504 Bodenaushub Z-Wert > Z 4 Bodenaushub 06 03

170505* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält Keine Annahme 05

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 170505* fällt Schlamm aus Gewässerreinigung 06 03

170507* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält Keine Annahme 03

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 170507* fällt 06 02

170601* Dämmmaterial, das Asbest enthält (Ablagerung im Monobereich) Keine Annahme 03

170603*

anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 

Stoffe enthält (beschränkt auf Mineralfaserabfälle, Ablagerung im 

Monobereich)

Keine Annahme 05

170604
Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 170601* und 170603* 

fällt (beschränkt auf Mineralfaserabfälle)
Mineralfaserabfälle, Polyuhretanschaum 06 03

170605* asbesthaltige Baustoffe Asbestzementabfälle 06 03

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 170801* fallen 06 03

170903*
sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die 

gefährliche Stoffe enthalten
Keine Annahme 03

170904
gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

170901*, 170902* und 170903* fallen
Baustellenabfall (nicht Bauschutt) 06 02

18

Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen 

Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und 

Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren 

Krankenpflege stammen)

180104

Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 

keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und 

Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)

Moorschlamm und Heilerde 06 Keine Annahme
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19

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen 

Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung 

von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser 

für industrielle Zwecke

190111* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten Keine Annahme 04

190112
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 190111* fallen
06 04

190801 Sieb- und Rechenrückstände
Rechengut, Rückstände aus der Siel-, Kanalisations- 

und Gullyreinigung
06 Keine Annahme

190802 Sandfangrückstände Sandfangrückstände 06 04

190805 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser
Rohschlamm, Faulschlamm, Schlamm aus 

Phosphatfällung
Keine Annahme 05

190901 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände Abfisch-, Mäh- und Rechengut 06 Keine Annahme

190902 Schlämme aus der Wasserklärung
Sedimentationsschlamm, Schlamm aus 

Eisenfällung, Schlamm aus Manganfällung
Keine Annahme 05

190903 Schlämme aus der Dekarbonatisierung Schlamm aus Wasserenthärtung Keine Annahme 05

190904 gebrauchte Aktivkohle Kieselgur, Aktiverde, Aktivkohle 06 Keine Annahme

190905 gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze Ionenaustauschharze 06 Keine Annahme

190906 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern Keine Annahme 05

191212

sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 

Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 191211* fallen 

(beschränkt auf Sortierreste)

06 04

20

Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche 

gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus 

Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter 

Fraktionen

200101 Papier und Pappe 06 Keine Annahme

200102 Glas Keine Annahme 04

200108 biologisch abbaubare Abfälle Küchen- und Kantinenabfälle 06 Keine Annahme
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200128
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 200127* fallen
Polyesterharzabfälle, Imprägnierharzabfälle 06 Keine Annahme

200132 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 200131* fallen Altmedikamente 06 Keine Annahme

200139 Kunststoffe 06 Keine Annahme

200202 Boden und Steine Keine Annahme 01

200301 gemischte Siedlungsabfälle 06 Keine Annahme

200302 Marktabfälle Marktabfälle 06 Keine Annahme

200303 Straßenkehricht Straßenkehricht 06 04

200306 Abfälle aus der Kanalreinigung Keine Annahme 05

200307 Sperrmüll Sperrmüll 06 Keine Annahme


